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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Hauptausschuss (Entscheidung) 18.10.2023 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Hauptausschuss erklärt, dass der Stadt Kröpelin zum Kaufvertrag UR-Nr. V 647/2023 
vom 03.07.2023 der Notariatsverwalterin Laura Henn der Notarstelle Dr. Braunert, Bad 
Doberan, ein Vorkaufsrecht nach § 24 BauGB, dem Denkmalschutzgesetz sowie aufgrund 
sonstiger Rechtsgrundlagen nicht zusteht bzw. nicht ausgeübt wird.  
 
Sachverhalt 
 
Kaufgegenstand: Gemarkung Detershagen, Flur 1, Teilfläche vom Flurstück 6, Größe 1.487 
qm 
 
Es wurde im Rahmen eines Umlaufverfahrens über den o.g. Beschlussvorschlag 
abgestimmt.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Anlage/n 
Keine 
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